
Hygienekonzept für Cantares Stuttgart in der Lerchenrainschule, 
Kelterstr. 52, Stuttgart 
 
1. Daten auf einen Blick 

 
Raumname Musiksaal und Klassenzimmer Nr.

Gruppe 1 Musiksaal
Gruppe 2 Klassenzimmer
Probenzeit und -dauer 19.00 bis 21.00 Uhr, jeweils dienstags
Möglichkeit zum Händewaschen/-desinfektion ja
Lüftungsmöglichkeit ja
Reinigungsintervalle Desinfektion vor der Probe und nach der Probe
Zuständig für Anwesenheitsliste Chorleiter
Name der Hygieneverantwortlichen vor Ort Chorleiter

 
 
2. Maßnahmen: 
 
Allgemeines:  
 

 Es kommt nur zur Probe, wer gesund ist, keine Symptome aufweist 
und seit mindestens 14 Tage keinen Kontakt zu einer positiv auf 
Corona getesteten Person hatte. 

 Die allgemein gültigen AHA+L-Regeln sind zu beachten. 
 

 
Handhygiene: 
 

 Es stehen am Eingang zum Musiksaal und zu den Klassenzimmern 
Desinfektionssprayer bereit. Jeder Teilnehmer muss vor Eintritt seine 
Hände desinfizieren (30s lang)  

 Hände vom Gesicht fernhalten 
 Türklinken wenn möglich nicht mit der Hand anfassen, sondern ggf. den 

Ellenbogen benutzen 
 Vor und nach der Probe werden die benutzten Instrumente (insb. das 

Keyboard) gereinigt/desinfiziert. 
 
 
 



Hustenetikette: 
 

 Beim Husten und Niesen größtmöglichen Abstand (mind. 1,5 m) wahren, 
sich möglichst wegdrehen und in die Armbeuge/ein Papiertaschentuch 
husten und niesen, das danach entsorgt wird  

 Nach dem Naseputzen/Niesen/Husten gründlich die Hände waschen 
 
Beteiligte; 
 

 In jeder Probe/Zusammenkunft werden die Namen  und die Sitzposition 
aller Anwesenden protokolliert. Es liegt bei jeder Probe eine 
Anwesenheitsliste aus. Jeder Teilnehmer zeichnet seine Anwesenheit ab. 
Die Chorleiter legen jeweils eine Sitzordnung fest und dokumentieren 
diese in jeder Probe mit Foto.  

 Die Kontaktdaten werden mindestens 4 Wochen lang aufbewahrt. 
 

Maskenpflicht: 
 

 Auf dem Weg zur Probe, in den Pausen und wenn der Sitzplatz verlassen 
wird, ist zwingend eine FFP2-Maske zu tragen. 

 In Alarmstufe II ist auch während des Singens eine FFP2-Maske zu 
tragen. 
 
 

Abstandsregeln:  
 

 Auf dem Weg zur Probe und in Pausen auf die Abstandsregeln achten. 
 

 Um die Abstandsregeln einhalten zu können wird in 2 Gruppen in 2 
Räumen geprobt. 
 

 Mindestabstand von 1,5 m zu allen Personen in alle Richtungen  
 

Lüftung und Desinfektion: 
 

 Alle 15 Min. wird für 5 Min. intensiv gelüftet. 
 Vor und nach der Probe werden alle mit den Händen berührten 

Türklinken und Lichtschalter desinfiziert. Die Türen sind möglichst 
während der Probe offen zu halten 

 



3. Vorgehensweise beim Auftreten von Krankheitsfällen: 
 
 Chorleiter werden über Ansteckungsrisiken und mögliche Symptome 

informiert werden. 
 Teilnehmer mit dieser Symptomatik werden von den Proben 

ausgeschlossen. 
 Auftretende Infektionen sind von den Chorleitern dem zuständigen 

Gesundheitsamt zu melden. 
 
 
Stuttgart, den 11.01.2022  



Einwilligung zur Proben- und Konzerttätigkeit in Zeiten der Corona-
Pandemie für Cantares Stuttgart 
 
 
Ich,  ____________________________________,  

 Vorname, Name 

 

bestätige, dass ich die von Cantares Stuttgart getroffenen Schutzmaßnahmen zur Kenntnis 
genommen habe. Die Vorschriften der Coronaverordnung Baden-Württemberg und die 
vorgeschrieben persönlichen Hygienemaßnahmen entsprechend des Konzeptes vom 
11.01.2022 werde ich nach bestem Wissen und Gewissen befolgen.  
 

Es ist mir bekannt, dass ich an den Proben und Konzerten von Cantares Stuttgart in Zeiten 
der Corona-Pandemie auf eigenes Risiko teilnehme.  
 

Hiermit bestätige ich, dass ich (bitte ankreuzen) 

o gegen SARS-CoV-2 vollständig geimpft und am……………..geboostert wurde und seit 
der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind. Den 
Impfnachweis habe ich  dem/der  Hygienebeauftragten vorgezeigt. 

 
o gegen SARS-CoV-2 am………………..vollständig geimpft wurde und seit der letzten 

erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind. Zur Teilnahme an den 
Proben werde ich den jeweils erforderlichen Schnelltest tagesaktuell durchführen und 
dem Hygienebeauftragten vorweisen. 

 
o ich nachweislich eine SARS-CoV-2-Infektion überstanden habe und eine zusätzliche 

Imfpung am……………………erhalten habe. Den Impfnachweis habe ich  dem/der 
Hygienebeauftragten vorgezeigt. 

 
o ich nachweislich eine SARS-CoV-2-Infektion überstanden habe. Das positive PCR-

Testergebnis liegt mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate zurück. Mein Status als 
genesene Person endet am………………Einen Genesenenennachweis habe ich dem/der 
Hygienebeauftragen vorgezeigt. 

 
 

_____________   ______________________________________ 

Datum     Unterschrift  


